
48 
 

 II. Anlagen zur DVO  

   
Anlage 1 zur DVO  
  
Entgeltordnung  
 
Inhaltsverzeichnis  

§ 1 Inkrafttreten 

§ 2 Geltungsbereich 

§ 3 Eingruppierungsregelungen und Tätigkeitsmerkmale 

Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen)  

1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale  

2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person  

3. Wissenschaftliche Hochschulbildung  

4. Hochschulbildung  

5. Anerkannte Ausbildungsberufe  

6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen  

7. (nicht besetzt)  

8. (nicht besetzt) 

9. Unterstellungsverhältnisse  

10. Ständige Vertreter  

 
Teil A  Allgemeiner Teil  

I. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale  

1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten)  

2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten)  

3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Außendienst)  

4. Entgeltgruppen 13 bis 15  

 
II. Spezielle Tätigkeitsmerkmale  

1. Bezügerechner  

2. Mitarbeiter in der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) 

3. Ingenieure 

4. Meister  
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5. Techniker  

 
Teil B  Besonderer Teil  

I. – IV. (nicht besetzt)  

V. Mitarbeiter in Bibliotheken, Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen 
Anstalten1  
VI. – XVI. (nicht besetzt) 

XVII. Leiter von Registraturen  

XVIII. – XXII. (nicht besetzt)   

XXIII. Schulhausmeister  

XXIV. Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst  

XXV. – XXXII. (nicht besetzt)   

XXXIII. Mitarbeiter in (erz-)bischöflichen Presse- und Medienstellen sowie in Rundfunk-, Print- 
und/oder Online-Redaktionen für (erz-)diözesane Öffentlichkeitsarbeit 
 
Teil C  Kirchenspezifische Tätigkeitsmerkmale  

1. Mitarbeiter im pastoralen Dienst 

2. Mitarbeiter in liturgischen Diensten 

3. Kirchenmusiker 

4. Bischofsfahrer und Zeremoniar 

5. Aufsichten und Führer in sakralen Räumen 

6. Mitarbeiter in Pfarrsekretariat, Pfarrbüro und Pfarrverwaltung2 

7. Lehrkräfte im Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Erzbistum Berlin 

8. Musikpädagogen am Kapellknabeninstitut (KKI) im Bistum Dresden-Meißen 

 
 
§ 1 Inkrafttreten 
 
Diese Entgeltordnung tritt am 1. Juli 2018 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt richtet sich die 
Eingruppierung des Mitarbeiters entsprechend § 12 DVO nach Maßgabe von § 3. 
 
 
§ 2 Geltungsbereich  
 
(1) Die Regelungen des § 3 finden uneingeschränkt Anwendung auf diejenigen Einstellungen, die 

nach dem Inkrafttreten dieser Anlage vorgenommen und vereinbart werden. 
 

                                                 
1 Es finden die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des § 3 Teil A Abschnitt I Ziffer 3 Anwendung.  
2 Es finden die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des § 3 Teil A Abschnitt I Ziffer 3 Anwendung.  
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(2)  Für Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis bis zum 30. Juni 2018 begründet und vereinbart wurde, 
finden die Regelungen des § 3 nach Maßgabe der Regelungen in Teil 4 der Anlage 12 zur DVO 
Anwendung, wenn deren Arbeitsverhältnis am 1. Juli 2018 fortbesteht. 

 
 

§ 3 Eingruppierungsregelungen und Tätigkeitsmerkmale 
 
Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) 

1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale   

1Für Mitarbeiter, deren Tätigkeit in einem speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten die 
allgemeinen Tätigkeitsmerkmale (Teil A, Abschnitt I) weder in der Entgeltgruppe, in der sie 
aufgeführt sind, noch in einer höheren Entgeltgruppe.   

2Die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 2 bis 12 für Mitarbeiter im Büro-, 
Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A, Abschnitt I Ziffer 3) gelten, sofern die 
auszuübende Tätigkeit einen unmittelbaren Bezug zu den Aufgaben der Einrichtung, Dienststelle oder 
Institution des kirchlichen Dienstes hat.3  

3Für Mitarbeiter mit handwerklichen Tätigkeiten, deren Tätigkeit nicht in einem speziellen 
Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Mitarbeiter mit 
handwerklichen Tätigkeiten (Teil A, Abschnitt I Ziffer 2); die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für 
Mitarbeiter im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst (Teil A, Abschnitt I 
Ziffer 3) gelten nicht.  

4Für Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie für sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, gelten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale der 
Entgeltgruppen 13 bis 15 (Teil A, Abschnitt I Ziffer 4), es sei denn, dass ihre Tätigkeit in einem 
speziellen Tätigkeitsmerkmal aufgeführt ist.   

5Wird ein Arbeitsvorgang von einem speziellen Tätigkeitsmerkmal erfasst, findet dieses auch dann 
Anwendung, wenn der Mitarbeiter außerhalb des Geltungsbereichs des Besonderen Teils bzw. der 
Besonderen Teile dieser Entgeltordnung zur DVO beschäftigt ist, zu dem bzw. denen dieses 
Tätigkeitsmerkmal vereinbart ist. 
 

 
2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person  

1Ist in einem Tätigkeitsmerkmal eine Vorbildung oder Ausbildung als Anforderung bestimmt, sind 
Mitarbeiter, die die geforderte Vorbildung oder Ausbildung nicht besitzen,   

-  wenn nicht auch „sonstige Mitarbeiter“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst werden oder  

                                                 
3 Die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Mitarbeiter im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst 
(Teil A Abschnitt I Ziffer 3) besitzen eine Auffangfunktion in dem gleichen Umfang wie die Tätigkeitsmerkmale in den 
Vergütungsgruppen der früheren Anlage zur DVO, die auf Mitarbeiter abstellten, „die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und Erfahrungen hinsichtlich Aufgabenbereich und Verantwortung Mitarbeitern in Tätigkeitsmerkmalen 
dieser <jeweiligen> Vergütungsgruppe vergleichbar sind“. 
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-  wenn auch „sonstige Mitarbeiter“ von diesem Tätigkeitsmerkmal erfasst werden, diese 
Mitarbeiter jedoch nicht die Voraussetzungen des „sonstigen Mitarbeiters“ erfüllen,   

bei Erfüllung der sonstigen Anforderungen dieses Tätigkeitsmerkmals in der nächst niedrigeren 
Entgeltgruppe eingruppiert. 2Satz 1 gilt entsprechend für Tätigkeitsmerkmale, die bei Erfüllung 
qualifizierter Anforderungen eine höhere Eingruppierung vorsehen. 3Satz 1 gilt nicht, wenn die 
Entgeltordnung für diesen Fall ein Tätigkeitsmerkmal (z.B. „in der Tätigkeit von …“) enthält.   
 
 
3. Wissenschaftliche Hochschulbildung  

1Eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung liegt vor, wenn das Studium   

a)  an einer Universität, Technischen Hochschule, Pädagogischen Hochschule, Kunsthochschule 
oder einer anderen nach Landesrecht anerkannten Hochschule (außer Fachhochschulen) mit 
einer ersten Staatsprüfung, mit einer Magisterprüfung oder mit einer Diplomprüfung beendet 
worden ist oder  

b)  mit einer Masterprüfung beendet worden ist.   

2Diesen Prüfungen steht eine Promotion oder die Akademische Abschlussprüfung (Magisterprüfung) 
einer Philosophischen Fakultät nur in den Fällen gleich, in denen die Ablegung einer ersten 
Staatsprüfung, einer Masterprüfung oder einer Diplomprüfung nach den einschlägigen 
Ausbildungsvorschriften nicht vorgesehen ist. 3Eine abgeschlossene wissenschaftliche 
Hochschulbildung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a setzt voraus, dass die Abschlussprüfung in einem 
Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife)  oder eine andere landesrechtliche 
Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den Abschluss eine 
Regelstudienzeit von mindestens acht Semestern – ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester  
o.Ä. – vorschreibt. 4Ein Bachelorstudiengang erfüllt diese Voraussetzung auch dann nicht, wenn mehr 
als sechs Semester für den Abschluss vorgeschrieben sind. 5Der Masterstudiengang muss nach den 
Regelungen des Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 6Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung, wenn er von der 
zuständigen staatlichen Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulabschluss gleichwertig 
anerkannt wurde.  

 

4. Hochschulbildung  

1Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 1 HRG 
ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein anderer nach § 18 HRG gleichwertiger 
Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. 2Die Abschlussprüfung muss in einem 
Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife 
(allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o.Ä. –  vorschreibt. 3Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des 
Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 4Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten 
Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. 5Nr. 3 Satz 6 gilt entsprechend. 
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5. Anerkannte Ausbildungsberufe  

1Anerkannte Ausbildungsberufe sind nur solche, die auf der Grundlage des Berufsbildungsgesetzes 
bzw. der Handwerksordnung geregelt sind. 2In Tätigkeitsmerkmalen genannte Ausbildungsberufe 
umfassen auch die entsprechenden früheren Ausbildungsberufe vor Inkrafttreten der Anlage 1 – 
Entgeltordnung (DVO).  

 

6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen  

(1)  1Aufgrund des Artikels 37 des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu als gleichwertig 
festgestellte Abschlüsse, Prüfungen und Befähigungsnachweise stehen ab dem Zeitpunkt ihres 
Erwerbs den in den Tätigkeitsmerkmalen geforderten entsprechenden Anforderungen gleich. 
2Ist die Gleichwertigkeit erst nach Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse festgestellt worden, gilt 
die Gleichstellung ab der Feststellung.  

(2)  Facharbeiter mit einem im Beitrittsgebiet erworbenen Facharbeiterzeugnis, das nach Artikel 37 
des Einigungsvertrages und der Vorschriften hierzu dem Prüfungszeugnis in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren bzw. mit einer 
kürzeren Ausbildungsdauer gleichgestellt ist, werden bei entsprechender Tätigkeit wie 
Mitarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem solchen Ausbildungsberuf 
eingruppiert. 

 

7. (nicht besetzt)  

 

8. (nicht besetzt)  

 

9. Unterstellungsverhältnisse  

1Soweit die Eingruppierung von der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten Mitarbeiter 
abhängig ist, rechnen hierzu auch Beamte der vergleichbaren Besoldungsgruppen. 2Für diesen Zweck 
ist vergleichbar:  

der Entgeltgruppe die Besoldungsgruppe 
2 A2 
3 A3 
4 A4 
5 A5 
6 A6 
7 A7 
8 A8 

9a,9b,9c A9 
10 A10 
11 A11 
12 A12 
13 A13 
14 A14 
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15 A15 
 

3Bei der Zahl der unterstellten oder in der Regel unterstellten bzw. beaufsichtigten oder der in dem 
betreffenden Bereich beschäftigten Personen zählen Teilzeit- Mitarbeiter entsprechend dem 
Verhältnis der mit ihnen im Arbeitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit 
eines Vollzeit-Mitarbeiters. 4Für die Eingruppierung ist es unschädlich, wenn im Organisations- und 
Stellenplan zur Besetzung ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind.  

 

10. Ständige Vertreter  

Ständige Vertreter sind nicht die Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen.  
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Teil A  Allgemeiner Teil  

I. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale  

 

1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten)  

Entgeltgruppe 1  

Mitarbeiter mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel   
-  Essens- und Getränkeausgeber,  
-  Garderobenpersonal,  
-  Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich,  
-  Reiniger in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks,  
-  Wärter von Bedürfnisanstalten,  
-  Servierer,  
-  Hausarbeiter,  
-  Hausgehilfe,  
-  Bote (ohne Aufsichtsfunktion),  
-  Hauswarte, 
-  Schneeräumer. 
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2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten)  

Entgeltgruppe 2   

Mitarbeiter mit einfachen Tätigkeiten.  

(1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachliche 
Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung 
der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.)  

Entgeltgruppe 3  

Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass sie eine 
eingehende fachliche Einarbeitung erfordert. 

Entgeltgruppe 4  

1.  Mitarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren, die in ihrem oder einem 
diesem verwandten Beruf beschäftigt werden.  

 2.   Mitarbeiter mit schwierigen Tätigkeiten.    

(1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche Einarbeitung im 
Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tätigkeiten anfallen, die an das 
Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, was üblicherweise von Mitarbeitern der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.)  

Entgeltgruppe 5   

Mitarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit 
einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren, die in ihrem oder einem diesem verwandten 
Beruf beschäftigt werden.   

Entgeltgruppe 6  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, die hochwertige Arbeiten verrichten.   

(Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das fachliche Geschick 
des Mitarbeiters Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherweise 
von Mitarbeitern der Entgeltgruppe 5 verlangt werden kann.)  

Entgeltgruppe 7  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, die besonders hochwertige Arbeiten verrichten.   

(Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem, hochwertigem fachlichen 
Können besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern.) 

Entgeltgruppe 8  

(nicht besetzt) 

Entgeltgruppe 9a  

(nicht besetzt)  
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3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Außendienst)  

Vorbemerkung  

Buchhaltereidienst bezieht sich nur auf Tätigkeiten von Mitarbeitern, die mit kaufmännischer 
Buchführung beschäftigt sind. 

 

Entgeltgruppe 2 

Mitarbeiter mit einfachen Tätigkeiten.  

(1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber eine fachliche 
Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase hinausgeht. 
2Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung 
der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind.) 

Entgeltgruppe 3    

Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 2 heraushebt, dass sie eine 
eingehende fachliche Einarbeitung erfordert.  

Entgeltgruppe 4  

1.  Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 3 heraushebt, dass sie 
mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordert.  

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder näheres 
kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.)  

2.   Mitarbeiter mit schwierigen Tätigkeiten.    

(1Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachliche Einarbeitung im 
Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. 2Danach müssen Tätigkeiten anfallen, die an das 
Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick Anforderungen stellen, die über das Maß dessen 
hinausgehen, was üblicherweise von Mitarbeitern der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.) 

Entgeltgruppe 5   

1. Mitarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf mit einer Ausbildungsdauer von mindestens drei Jahren und entsprechender 
Tätigkeit.  

2.  Mitarbeiter, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.  

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder näheres 
kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.) 

Entgeltgruppe 6  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige 
Fachkenntnisse erfordert, sowie   

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert.  
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(1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der 
Einrichtung, Dienststelle oder Institution, bei der der Mitarbeiter tätig ist, zu beziehen. 2Der 
Aufgabenkreis des Mitarbeiters muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein 
gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.)  

Entgeltgruppe 7  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel selbstständige 
Leistungen erfordert.  

(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes 
selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; 
eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) 

Entgeltgruppe 8  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel selbstständige 
Leistungen erfordert.  

(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes 
selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; 
eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) 

Entgeltgruppe 9a  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit selbstständige Leistungen erfordert.  

(Selbstständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen entsprechendes 
selbstständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; 
eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht erfüllen.) 

Entgeltgruppe 9b  

1.  Mitarbeiter mit abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.   

2.  Mitarbeiter, deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbstständige 
Leistungen erfordert.     

(Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den Entgeltgruppen 6 bis 9a 
geforderten gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite 
nach.) 

Entgeltgruppe 9c  

Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie besonders 
verantwortungsvoll ist. 

Entgeltgruppe 10  

Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 
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Entgeltgruppe 11  

Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

Entgeltgruppe 12  

Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 

 

 

  



59 
 

4. Entgeltgruppen 13 bis 15  

Entgeltgruppe 13  

1.  Mitarbeiter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

2. Mitarbeiter in Einrichtungen, Dienststellen und Institutionen, deren Tätigkeit wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie 
Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.  

Entgeltgruppe 14  

1. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel  

 - durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder  

 - durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen Aufgaben   

 aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.  

2. Mitarbeiter in Einrichtungen, Dienststellen und Institutionen, deren Tätigkeit wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie 
Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.   

3. Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens drei Mitarbeiter mindestens 
der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.4  

Entgeltgruppe 15  

1.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich   

 -  durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie   

 -  erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung   

 aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt.  

2.  Mitarbeiter in Einrichtungen, Dienststellen und Institutionen, deren Tätigkeit wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie 
Tätigkeiten nach Fallgruppe 1.  

3.  Mitarbeiter mit der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, denen mindestens fünf Mitarbeiter 
mindestens der Entgeltgruppe 13 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.4 

 

 

  

                                                 
4 Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit:  
a)  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 13 nach Abschnitt II Ziffern 2 und 3,  
b)  Beamte des gehobenen Dienstes der Besoldungsgruppe A 13. 
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II. Spezielle Tätigkeitsmerkmale  

 

1. Bezügerechner  

Vorbemerkung 

Zu den Dienst- oder Versorgungsbezügen, Entgelten im Sinne dieser Tätigkeitsmerkmale gehören 
gegebenenfalls auch sonstige Leistungen, z.B. Kindergeld, Beitragszuschuss nach § 257 SGB V, 
vermögenswirksame Leistungen.  

  

Entgeltgruppe 5  

Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen, von Entgelten, einschließlich der Krankenbezüge 
oder Urlaubsentgelte deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert.  

(Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder näheres 
kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises.)  

Entgeltgruppe 6 

1.  Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass aufgrund 
der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte einschließlich der 
Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbständig zu errechnen sind. 

2.  Mitarbeiter, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errechnung und 
Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte einschließlich der Krankenbezüge 
und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen 
Berechnung verantwortlich vornehmen. 

Entgeltgruppe 7  

1.  Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass aufgrund 
der angegebenen Merkmale Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte 
selbstständig zu errechnen sind und der damit zusammenhängende Schriftwechsel selbstständig zu 
führen ist.  

2.  Mitarbeiter, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die Errechnung und 
Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte einschließlich der Krankenbezüge 
und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren erforderlichen Arbeiten und Kontrollen zur maschinellen 
Berechnung verantwortlich vornehmen und den damit zusammenhängenden Schriftwechsel 
selbstständig führen.  

Entgeltgruppe 9a  

1.  Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1 heraushebt, 
dass aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse Entgelte einschließlich der Krankenbezüge 
und Urlaubsentgelte selbständig zu errechnen und die damit zusammenhängenden Arbeiten (z.B. 
Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, 
Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) selbstständig auszuführen sind sowie der damit 
zusammenhängende Schriftwechsel selbstständig zu führen ist. 
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(Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn der Mitarbeiter die Beschäftigungszeit sowie das 
Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 DVO bei der Einstellung nicht festzusetzen und Abtretungen und 
Pfändungen nicht zu bearbeiten hat.)  

2.  Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2 heraushebt, 
dass aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die Errechnung und 
Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge, Entgelte, einschließlich der Krankenbezüge 
und Urlaubsentgelte im DV-Verfahren notwendigen Merkmale und die sonstigen 
Anspruchsvoraussetzungen festzustellen, die erforderlichen Arbeiten (z.B. Feststellen der 
Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von 
Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen zur maschinellen Berechnung verantwortlich 
vorzunehmen sind sowie der damit zusammenhängende Schriftwechsel selbstständig zu führen ist.   

(Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn der Mitarbeiter das Besoldungsdienstalter nicht 
erstmals, die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht erstmals, die ruhegehaltfähige Dienstzeit, die 
Beschäftigungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 DVO bei der Einstellung nicht 
festzusetzen, keine Widerspruchsbescheide zu erteilen und Abtretungen und Pfändungen nicht zu 
bearbeiten hat.)  

3.  Mitarbeiter, denen mindestens drei Mitarbeiter mit Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 
6 Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  

Entgeltgruppe 9b  

Mitarbeiter, denen mindestens vier Mitarbeiter mit Tätigkeiten mindestens der Entgeltgruppe 9a 
Fallgruppen 1 oder 2 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind.  
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2. Mitarbeiter in der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) 

Vorbemerkung  

1Nach dem Abschnitt II Ziffer 2 sind Mitarbeiter eingruppiert, die sich mit Systemen der 
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) befassen ohne Rücksicht auf ihre organisatorische 
Eingliederung. 2Zu diesen Systemen zählen insbesondere informationstechnische Hard- und 
Softwaresysteme, Anwendungsprogramme, Datenbanken, Komponenten der Kommunikationstechnik 
in lokalen IKT-Netzen und IKT-Weitverkehrsnetzen sowie Produkte und Services, die mit diesen 
Systemen erstellt werden. 3Dabei werden Tätigkeiten im gesamten Lebenszyklus eines solchen IKT-
Systems erfasst, also dessen Planung, Spezifikation, Entwurf, Design, Erstellung, Implementierung, 
Test, Integration in die operative Umgebung, Produktion, Optimierung und Tuning, Pflege, 
Fehlerbeseitigung und Qualitätssicherung. 4Auch Tätigkeiten zur Sicherstellung der 
Informationssicherheit fallen unter die nachfolgenden Merkmale. 5Da mit den 
informationstechnischen Systemen in der Regel Produkte oder Services erstellt werden, gelten die 
nachfolgenden Tätigkeitsmerkmale auch für die Mitarbeiter in der Produktionssteuerung und im IKT-
Servicemanagement.   

6Nicht unter den Abschnitt II Ziffer 2 fallen Mitarbeiter, die lediglich IKT-Systeme anwenden oder 
Mitarbeiter, die lediglich die Rahmenbedingungen für die Informations- und Kommunikationstechnik 
schaffen und sich die informations-technischen Spezifikationen von den IKT-Fachleuten zuarbeiten 
lassen. 

 

Entgeltgruppe 6  

1.  Mitarbeiter mit einschlägiger abgeschlossener Berufsausbildung (z.B. Fachinformatiker der 
Fachrichtungen Anwendungsentwicklung oder Systemintegration, Technische Systeminformatiker, 
IT-System-Kaufleute oder IT-Systemelektroniker) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben.  

2. Mitarbeiter, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert.  

(1Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder näheres 
kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises. 2Die gründlichen und 
vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte Gebiet der Einrichtung, Dienststelle 
oder Institution, bei der der Mitarbeiter tätig ist, zu beziehen. 3Der Aufgabenkreis des Mitarbeiters 
muss aber so gestaltet sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger 
Fachkenntnisse ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.)  

Entgeltgruppe 7  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 6, die ohne Anleitung tätig sind.  

Entgeltgruppe 8  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, deren Tätigkeit über die Standardfälle hinaus Gestaltungsspielraum 
erfordert. 

Entgeltgruppe 9a  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 8, deren Tätigkeit zusätzliche Fachkenntnisse erfordert. 
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Entgeltgruppe 9b  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 9a, deren Tätigkeit umfassende Fachkenntnisse erfordert.  

(Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in der Entgeltgruppe 9a geforderten 
Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach.) 

Entgeltgruppe 10  

1.  Mitarbeiter mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung (z. B. in der Fachrichtung 
Informatik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

2.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 9b, deren Tätigkeit einen Gestaltungsspielraum erfordert, der 
über den Gestaltungsspielraum in Entgeltgruppe 8 hinausgeht. 

Entgeltgruppe 11  

1.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch 
besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.  

(Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere 
praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine fachliche Weisungsbefugnis beinhalten.)  

2.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der 
Entgeltgruppe 10 heraushebt.  

(Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere 
praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine fachliche Weisungsbefugnis beinhalten.) 

Entgeltgruppe 12  

1.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähriger praktischer 
Erfahrung, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung oder durch Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.   

2.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit mindestens dreijähriger praktischer 
Erfahrung, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.  

3.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, die durch 
ausdrückliche Anordnung als Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens   

a) zwei Mitarbeiter dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 oder  
b) drei Mitarbeiter dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10 

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

Entgeltgruppe 13  

1.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem 
Drittel durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2 
heraushebt.    
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2.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10 mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, die durch 
ausdrückliche Anordnung als Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und denen mindestens   

a) zwei Mitarbeiter dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 12 oder   
b) drei Mitarbeiter dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11   

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
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3. Ingenieure  

Vorbemerkungen  

1.   Ingenieure sind Mitarbeiter, die   

a)   einen erfolgreichen Abschluss eines technisch-ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs im 
Sinne der Nr. 4 der grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) 
einschließlich der Fachrichtungen Gartenbau, Landschaftsplanung/-architektur oder 
Landschaftsgestaltung oder der Fachrichtung Forstwirtschaft nachweisen und  

b)   die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ führen.  

2.  Die Tätigkeitsmerkmale der Fallgruppen 2 des Abschnitts I Ziffer 4 (Allgemeine 
Tätigkeitsmerkmale / Entgeltgruppen 13 – 15) finden auch auf Ingenieure im Sinne der Nr. 1 
Anwendung; Nr. 1 Satz 4 der grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) bleibt 
unberührt.  

 

Entgeltgruppe 10  

Ingenieure mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.5   

Entgeltgruppe 11  

1.   Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch 
besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt.6      

2.   Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10, deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der 
Entgeltgruppe 10 heraushebt.6 

  

                                                 
5 Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.:   
a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließlich Massen-, Kosten- und statischen 
Berechnungen und Verdingungsunterlagen, Bearbeitung der damit zusammenhängenden laufenden technischen 
Angelegenheiten - auch im technischen Rechnungswesen -, örtliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von Bauten 
und Bauabschnitten sowie deren Abrechnung.  
b) Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung und Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließlich 
Massen- und Kostenberechnung oder von Verdingungsunterlagen, Bearbeiten der damit zusammenhängenden technischen 
Angelegenheiten - auch im technischen Rechnungswesen; örtliche Leitung oder Mitwirkung bei der Leitung von nicht nur 
einfachen Gartenbau-, Landschaftsbau-, Obstbau-, Pflanzenbau-, Pflanzenschutz- oder Weinbaumaßnahmen und deren 
Abrechnung.   
6 Besondere Leistungen sind z. B.:   
a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische 
Erfahrung oder künstlerische Begabung voraussetzt, sowie örtliche Leitung bzw. Mitwirkung bei der Leitung von 
schwierigen Bauten und Bauabschnitten und deren Abrechnung.  
b) Im Bereich Garten- und Landschaftsbau: Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen einschließlich Massen- und 
Kostenberechnungen oder Verdingungsunterlagen, deren Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere 
praktische Erfahrungen oder künstlerische Begabung voraussetzt, örtliche Leitung schwieriger Baumaßnahmen und deren 
Abrechnung sowie selbstständige Planung und Organisation von Pflanzenschutz- oder 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, die sich auf das Gebiet einer oder mehrerer Gemeinden erstrecken, und das 
Überwachen ihrer Auswirkungen.  
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Entgeltgruppe 12  

1.   Mitarbeiter der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjähriger praktischer Erfahrung, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
künstlerische oder Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.   

2.   Mitarbeiter der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 mit langjähriger praktischer Erfahrung, deren 
Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künstlerische oder 
Spezialaufgaben aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 2 heraushebt.  

Entgeltgruppe 13   

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
durch das Maß der Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 2 heraushebt. 
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4. Meister  

Vorbemerkung  

1Meister sind Mitarbeiter, die eine Meisterprüfung auf Grundlage der Handwerksordnung oder des 
Berufsbildungsgesetzes aufbauend auf einer einschlägigen mindestens dreijährigen Ausbildung 
bestanden haben. 2Die Voraussetzung der Meisterprüfung ist auch erfüllt, wenn diese auf einer 
früheren Ausbildung mit einer kürzeren Ausbildungsdauer aufbaut. 

Entgeltgruppe 8  

Meister mit entsprechender Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 9a  

1.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 8,  die große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen 
oder Betriebe) zu beaufsichtigen haben, in denen Handwerker oder Facharbeiter beschäftigt sind, oder 
die an einer besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit 
beschäftigt sind.   

2.  Gärtnermeister der Entgeltgruppe 8, die besonders schwierige Arbeitsbereiche zu 
beaufsichtigen haben, in denen Gärtner mit abgeschlossener Berufsausbildung beschäftigt werden, 
oder deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 8 heraushebt, dass sie in einem besonders 
bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit auszuüben ist.7,8 

Entgeltgruppe 9b  

1.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die 
Bedeutung des Aufgabengebietes sowie durch große Selbstständigkeit wesentlich aus der 
Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 heraushebt.   

2.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die 
Bedeutung ihres Aufgabengebietes sowie durch große Selbstständigkeit wesentlich aus der 
Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2 heraushebt. 

Entgeltgruppe 9c  

Meister mit besonders verantwortungsvoller Tätigkeit als Leiter von großen und vielschichtig 
strukturierten Instandsetzungsbereichen oder mit vergleichbarer Tätigkeit, die wegen der 
Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe der Verantwortung ebenso zu bewerten ist.9   

 

  

                                                 
7 Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z.B. Reviere (Bezirke), Betriebsstätten, Friedhöfe.  
8 Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind solche, die erheblich über den normalen 
Schwierigkeitsgrad hinausgehen. 
9 Ein vielschichtig strukturierter Bereich liegt vor, wenn in diesem Bereich die Arbeit von mindestens drei Gewerken zu 
koordinieren ist und mindestens drei Gewerken jeweils Meister vorstehen. Gewerke sind Fachrichtungen im Sinne 
anerkannter Ausbildungsberufe, in denen die Meisterprüfung abgelegt werden kann. Im Mehrschichtbetrieb ist es 
unschädlich, wenn in den mindestens drei Gewerken nicht in allen Schichten jeweils Meister eingesetzt sind. 
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5. Techniker  

Vorbemerkung  

Staatlich geprüfte Techniker sind Mitarbeiter, die nach dem Berufsordnungsrecht diese 
Berufsbezeichnung führen.  

 

Entgeltgruppe 8   

Staatlich geprüfte Techniker mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.   

Entgeltgruppe 9a  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 8, die selbstständig tätig sind.10 

Entgeltgruppe 9b  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 9a, die schwierige Aufgaben erfüllen.11 

 

  

                                                 
10 Techniker sind selbstständig tätig, wenn sie bei technischen Arbeitsabläufen in Ausführung technischer, mehr 
routinemäßiger Entwurfs-, Leitungs- und Planungsarbeiten eigene technische Entscheidungen zu treffen haben. Dass das 
Arbeitsergebnis einer Kontrolle, einer fachlichen Anleitung und Überwachung durch Vorgesetzte unterworfen wird, 
berührt die Selbstständigkeit der Tätigkeit nicht. Anhand der nach der Ausbildung vorauszusetzenden Kenntnisse sind der 
zur Erfüllung der Aufgabe einzuschlagende Weg und die anzuwendende Methode zu finden. 
11 Schwierige Aufgaben sind Aufgaben, die in dem betreffenden Fachgebiet im oberen Bereich der Schwierigkeitsskala 
liegen oder die in konkreten Einzelfällen wegen der Besonderheiten Leistungen erfordern, die über das im Regelfall 
erforderliche Maß an Kenntnissen und Fähigkeiten wesentlich hinausgehen, z. B. durch die Breite des geforderten 
fachlichen Wissens und Könnens, die geforderten Spezialkenntnisse, außergewöhnliche Erfahrungen oder sonstige 
Qualifizierungen vergleichbarer Wertigkeit. 
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Teil B  Besonderer Teil 

 

I. – IV. (nicht besetzt) 
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V. Mitarbeiter in Bibliotheken, Büchereien, Archiven, Museen und anderen wissenschaftlichen 
Anstalten  

Es finden die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 3 Anwendung. 
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VI. – XVI. (nicht besetzt) 
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XVII. Leiter von Registraturen  

Entgeltgruppe 5  

Leiter von Registraturen.  

Entgeltgruppe 6  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, denen mindestens zwei Mitarbeiter, davon mindestens einer 
mindestens der Entgeltgruppe 5, ständig unterstellt sind.12 

Entgeltgruppe 7  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, denen mindestens fünf Mitarbeiter ständig unterstellt sind.  

Entgeltgruppe 8  

1.  Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur, denen mindestens 
drei Mitarbeiter, davon mindestens einer mindestens der Entgeltgruppe 6, ständig unterstellt sind.13 

2.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, denen mindestens vier Mitarbeiter, davon mindestens drei 
mindestens der Entgeltgruppe 5, ständig unterstellt sind.  

3.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, denen mindestens acht Mitarbeiter ständig unterstellt sind.  

Entgeltgruppe 9a  

1.  Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten Registratur, denen mindestens 
fünf Mitarbeiter, davon mindestens zwei mindestens der Entgeltgruppe 6, ständig unterstellt sind.13 

2.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit sich durch die besondere 
Bedeutung der Registratur aus der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 heraushebt.13 

 

 

 

 

  

                                                 
12 Leiter von Registraturen, denen weniger Mitarbeiter als im Tätigkeitsmerkmal gefordert ständig unterstellt sind, sind 
nach dem Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 6 des Teils A Abschnitt I Ziffer 3 eingruppiert, wenn dies für sie 
günstiger ist. 
13 Eine nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederte Registratur liegt vor, wenn das Schriftgut auf der Grundlage eines 
eingehenden, systematisch nach Sachgebieten, Oberbegriffen, Untergruppen und Stichworten weit gefächerten 
Aktenplans unterzubringen ist; nur in alphabetischer oder numerischer Reihenfolge geordnetes Schriftgut erfüllt diese 
Voraussetzungen nicht. 
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XVIII. – XXII. (nicht besetzt) 
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XXIII. Schulhausmeister  

Vorbemerkungen  

1.  Schulhausmeister sind Hausmeister in Schulen außer Akademien.  

2.  1Eine einschlägige Berufsausbildung liegt dann vor, wenn die in der Berufsausbildung 
vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten einen unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit den 
wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkten von Schulhausmeistern aufweisen. 2Dies ist insbesondere bei 
Berufsausbildungen in den Berufsfeldern Metallbau, Anlagenbau, Installation, Montiererinnen und 
Montierer, Elektroberufe, Bauberufe und Holzverarbeitung der Fall.   

 

Entgeltgruppe 5  

Schulhausmeister, die eine einschlägige mindestens dreijährige Berufsausbildung abgeschlossen 
haben. 

Entgeltgruppe 6  

1.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 in Tagesschulen für gehörgeschädigte, sprachgeschädigte, 
sehbehinderte oder anderweitig körperbehinderte oder für entwicklungsgestörte oder geistig 
behinderte Schüler.  

2.  Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, denen mindestens ein Schulhausmeister durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt ist. 

Entgeltgruppe 7  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5, deren Tätigkeit sich aufgrund erhöhter technischer Anforderungen 
erheblich aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt.   

(Eine erhebliche Heraushebung aufgrund erhöhter technischer Anforderungen liegt vor, wenn der 
Schulhausmeister elektronische Schließ-, Alarm-, Brandmeldeanlagen oder Anlagen der 
Gebäudeleittechnik mit erheblich erweiterten Möglichkeiten zur Steuerung eigenverantwortlich zu 
bedienen, zu überwachen und zu konfigurieren hat.) 

Entgeltgruppe 8  

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 7, deren Tätigkeit sich dadurch erheblich aus der Entgeltgruppe 7 
heraushebt, dass ihnen die eigenverantwortliche Entscheidung über die Verwendung der Mittel eines 
Bau- und Bewirtschaftungsbudgets in einer Größenordnung von mindestens 30.000 Euro je 
Kalenderjahr übertragen ist. 
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XXIV. Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst   

Vorbemerkung  

Diese Tätigkeitsmerkmale gelten für die Arbeitsverhältnisse von Mitarbeitern im Sozial- und 
Erziehungsdienst, die insbesondere in Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, 
der Erziehung, Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Fürsorge und Betreuung 
von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen 
dienen, beschäftigt sind, soweit jene unter § 1 Absatz 1 DVO fallen und nicht dem Geltungsbereich 
von Anlage 8 zur DVO zuzuordnen sind.    

 

Entgeltgruppe S 2  

Mitarbeiter in der Tätigkeit von Kinderpflegern, Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelfern 
mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher Prüfung. 

(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 3)“ 

 

Entgeltgruppe S 3    

Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung oder 
mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 3) 

 

Entgeltgruppe S 4   

1. Kinderpfleger, Sozialassistenten und Heilerziehungspflegehelfer mit staatlicher Anerkennung 
oder mit staatlicher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit 
schwierigen fachlichen Tätigkeiten. 
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 2 und 3) 
 
2. Zurzeit unbesetzt 
 
3. Mitarbeiter in der Tätigkeit von Erziehern, Heilerziehungspfleger oder Heilerzieher mit 
staatlicher Anerkennung. 
(Hierzu Anmerkungen Nummer 1 und 3) 

 

Entgeltgruppe S 5   

Zurzeit unbesetzt.     
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Entgeltgruppe S 6 

Zurzeit unbesetzt.     

 

Entgeltgruppe S 7 

Zurzeit unbesetzt.   

 

Entgeltgruppe S 8a   

1. Erzieher, Heilerziehungspfleger und Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 3 und 5)  
 
2. Zurzeit unbesetzt 

 

Entgeltgruppe S 8b   

1.  Erzieher, Heilerziehungspfleger und Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwierigen fachlichen 
Tätigkeiten.    
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 3, 5 und 6)    
 
2. Zurzeit unbesetzt 
 
3.  Mitarbeiter in der Tätigkeit von Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagogen mit staatlicher 
Anerkennung.   (Hierzu Anmerkung Nummern 1 und 1a) 

 

Entgeltgruppe S 9    

1.  Erzieher, Heilerziehungspfleger und Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und 
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich koordinierenden Aufgaben für 
mindestens drei Mitarbeiter mindestens der Entgeltgruppe S 8b Fallgruppe 1.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 3 und 5)    
 
2.  Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit.     
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a und 7)  
 
3.  Mitarbeiter in der Tätigkeit von Heilpädagogen mit abgeschlossener Hochschulbildung und – 
soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit staatlicher Anerkennung.  
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a und 15)  
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4.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten.      
(Hierzu Anmerkung Nummern 1a und 8)  
 
5.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.     
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)  

 

Entgeltgruppe S 10 

Zurzeit unbesetzt.   

 

Entgeltgruppe S 11a  

Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und 
Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten bestellt sind.  (Hierzu Anmerkungen 
Nummern 1a, 4 und 8)  

 

Entgeltgruppe S 11b  

Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 15)  

 

Entgeltgruppe S 12 

Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit 
schwierigen Tätigkeiten.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 12 und 15)     

 

Entgeltgruppe S 13 

1.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
40 Plätzen.    
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)  
 
2.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)    
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Entgeltgruppe S 14 

Zurzeit unbesetzt.     

 

Entgeltgruppe S 15   

1.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
70 Plätzen.    
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)    
 
2.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind.     
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)     
 
3.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten.     
(Hierzu Anmerkung Nummer1a und 8)    
 
4.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und 
Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 40 Plätzen bestellt sind.     
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)     
 
5.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Erziehungsheimen bestellt sind.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 4 und 10)    
 
6.  Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren 
Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Entgeltgruppe S 12 heraushebt.      
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 15)    

 

Entgeltgruppe S 16 

1.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
100 Plätzen.     
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)     
 
2.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)     
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3.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.     
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)   
 
4.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und 
Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 70 Plätzen bestellt sind.     
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)   
 
5.   Mitarbeiter als Leiter von Erziehungsheimen.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a und 10)  
 
6.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Erziehungsheimen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 4, 9 und 10)      

 

Entgeltgruppe S 17 

1.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
130 Plätzen.     
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)     
 
2.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)  
 
3.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.    
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)    
 
4.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und 
Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-keiten mit einer Durchschnittsbelegung von 
mindestens 90 Plätzen bestellt sind.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 4, 8 und 9)  
 
5.  Mitarbeiter, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreter von Leitern von 
Erziehungsheimen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 4, 9 und 10)  
 
6.  Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
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staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren 
Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.    
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 15)  
 
7.  Psychagogen mit staatlicher Anerkennung oder staatlich anerkannter Prüfung und 
entsprechender Tätigkeit.     
(Hierzu Anmerkung Nummer 16)    

 

Entgeltgruppe S 18 

1.  Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
180 Plätzen.      
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)  
 
2.   Mitarbeiter als Leiter von Kindertagesstätten für Menschen mit Behinderung im Sinne von § 2 
SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer 
Durchschnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1a, 8 und 9)  
 
3.  Mitarbeiter als Leiter von Erziehungsheimen mit einer Durchschnittsbelegung von mindestens 
50 Plätzen.   
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1, 1a, 9 und 10)  
 
4.   Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung sowie Heilpädagogen mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und – soweit nach dem jeweiligen Landesrecht vorgesehen – mit 
staatlicher Anerkennung mit jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Mitarbeiter, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, deren 
Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe 
S 17 Fallgruppe 6 heraushebt.     
(Hierzu Anmerkungen Nummern 1 und 15)  

 

 

Anmerkungen zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppen S 2 bis S 18:     

 

1.  Die Mitarbeiter erhalten für die Dauer der Tätigkeit in einer besonderen Wohnform 
(insbesondere stationäre Einrichtungen, Wohngruppen für Menschen mit Behinderung im Sinne von 
SGB IX, Kinder- und Jugendwohnheimen oder vergleichbaren Einrichtungen [Heim]) oder in der 
ambulant unterstützten Einzelbetreuung, wenn diese als Präsenzleistung durchgängig für 24 Stunden 
täglich erfolgt, sowie in der Heimerziehung nach § 34 SGB VIII eine Zulage in Höhe von 100,00 
Euro, wenn dort ein überwiegender Teil der Menschen mit durchgängigem Unterstützungs- oder 
Betreuungsbedarf untergebracht ist bzw. betreut wird  

Satz 2: Zurzeit unbesetzt.    
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Satz 3: Zurzeit unbesetzt.  

Satz 4: Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Mitarbeiter einen Anspruch auf Entgelt 
oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 DVO haben.  

Satz 5: Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Absatz 3 DVO) zu berücksichtigen. 

 

1a. Mitarbeiter, denen entsprechende Tätigkeiten als Praxisanleiter in der Ausbildung von 
Erziehern, von Kinderpflegern, von Sozialassistenten oder von Heilerziehungspflegern übertragen 
sind und die die übertragene Tätigkeit mit einem zeitlichen Anteil von mindestens 15 Prozent an ihrer 
Gesamttätigkeit ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage in Höhe von 70,00 Euro 
monatlich. Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Mitarbeiter einen Anspruch auf 
Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 

 

2.  Schwierige fachliche Tätigkeiten sind zum Beispiel:   

a)  Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX und in 
psychiatrischen Kliniken,   

b)  alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen zum Beispiel in Randzeiten,   

c)  Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der 
gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit 
einem Anteil von mindestens einem Drittel von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,   

d)  Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder in Gruppen 
von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten,   

e)  Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.     

 

3.  Als entsprechende Tätigkeit von Erziehern und Kinderpflegern gilt auch die Tätigkeit in 
Schulkindergärten, Ganztagsangeboten für Schulkinder, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für 
nicht schulpflichtige Kinder und die Betreuung von über 18jährigen Personen (zum Beispiel in 
Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdachlose).     

 

4.  Ständige Vertreter sind nicht Vertreter in Urlaubs- und sonstigen Abwesenheitsfällen. Je 
Kindertagesstätte soll ein ständiger Vertreter des Leiters bestellt werden.    

 

5.  Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch     

a)  Kindergärtner und Hortner mit staatlicher Anerkennung oder staatlicher Prüfung,   

b)  Kinderkrankenpfleger, die in Kinderkrippen tätig sind,     

 eingruppiert.   
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6.  Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind zum Beispiel die     

a)  Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere Aufgaben in der 
gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder zugewiesen sind) mit 
einem Anteil von mindestens einem Drittel von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung,   

b)  Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder von 
Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten,   

c)  Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür,   

d)  Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,   

e)  fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Mitarbeiter mindestens der 
Entgeltgruppe S 8a,   

f)  Tätigkeiten eines Facherziehers mit entsprechender abgeschlossener Fort- bzw. 
 Weiterbildung im Umfang von mindestens 160 Stunden,    

g)  Tätigkeiten in Gruppen mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent von  Kindern und 
Jugendlichen mit einem erhöhten Förderbedarf, 

h)  Tätigkeiten von Mitarbeitern, die vom Dienstgeber zur insoweit erfahrenen Fachkraft nach § 
8a SGB VIII (Kinderschutzfachkraft) bestellt worden sind. 

 

7.  Unter Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung sind Mitarbeiter zu verstehen, die einen 
nach Maßgabe der Rahmenvereinbarung über die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen 
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang für 
Heilpädagogen mit der vorgeschriebenen Prüfung erfolgreich abgeschlossen und die Berechtigung 
zur Führung der Berufsbezeichnung „staatlich anerkannte Heilpädagogin/ staatlich anerkannter 
Heilpädagoge“ erworben haben.    ‚ 

 

8.  Kindertagesstätten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind Krippen, Kindergärten, Horte, 
Kinderbetreuungsstuben, Kinderhäuser und Kindertageseinrichtungen der örtlichen 
Kindererholungsfürsorge.     

 

9.  Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die 
Zahl der vom 1. Januar bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag 
gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen. Eine Unterschreitung der maßgeblichen je Tag 
gleichzeitig belegbaren Plätze von nicht mehr als 7,5 vom Hundert führt nicht zur Herabgruppierung. 
Eine Unterschreitung um mehr als 7,5 vom Hundert führt erst dann zur Herabgruppierung, wenn die 
maßgebliche Platzzahl drei Jahre hintereinander unterschritten wird. Die Unterschreitung der 
maßgeblich je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze führt auch dann nicht zu einer Herabgruppierung, 
wenn aufgrund von zu betreuenden Kindern mit erhöhtem oder wesentlich erhöhtem Förderungs-
bedarf entsprechende Betreuungsanforderungen festgestellt werden. Eine Unterschreitung auf Grund 
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vom Dienstgeber verantworteter Maßnahmen (zum Beispiel Qualitäts-verbesserungen) führt ebenfalls 
nicht zur Herabgruppierung. Hiervon bleiben organisatorische Maßnahmen infolge demografischer 
Handlungsnotwendigkeiten unberührt.  

 

10. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend behinderte Kinder oder Jugendliche im 
Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierigkeiten 
ständig untergebracht sind.     

 

11.   Zurzeit unbesetzt.   

 

12. Schwierige Tätigkeiten sind zum Beispiel die     

a)  Beratung von Suchtmittel-Abhängigen, 

b)  begleitende Fürsorge für Heimbewohner und nachgehende Fürsorge für ehemalige 
Heimbewohner 

c) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für ehemalige 
Strafgefangene, 

d) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Mitarbeiter mindestens der Entgeltgruppe S 9 

e) Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB 
IX, bei denen mindestens vier der neun Lebensbereiche im Sinne von § 118 SGB IX nicht nur 
vorübergehende Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe vorliegen, 

f) Tätigkeiten in der Schulsozialarbeit, 

g)  Tätigkeiten in der Unterstützung/Assistenz von Menschen mit multiplen psychosozialen 
Beeinträchtigungen. 

 

13.  Zurzeit unbesetzt.   

 

14.  Zurzeit unbesetzt.   

 

15. Eine abgeschlossene Hochschulbildung liegt vor, wenn von einer Hochschule im Sinne des § 
1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zusatz "Fachhochschule" ("FH"), ein anderer nach § 18 HRG 
gleichwertiger Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad verliehen wurde. Die Abschlussprüfung muss in 
einem Studiengang abgelegt worden sein, der seinerseits mindestens das Zeugnis der Hochschulreife 
(allgemeine Hochschulreife oder einschlägige fachgebundene Hochschulreife) oder eine andere 
landesrechtliche Hochschulzugangsberechtigung als Zugangsvoraussetzung erfordert, und für den 
Abschluss eine Regelstudienzeit von mindestens sechs Semestern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester o.Ä. - vorschreibt. Der Bachelorstudiengang muss nach den Regelungen des 
Akkreditierungsrats akkreditiert sein. Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in akkreditierten 
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Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien. Ein Abschluss an einer ausländischen Hochschule 
gilt als abgeschlossene Hochschulbildung, wenn er von der zuständigen staatlichen 
Anerkennungsstelle als dem deutschen Hochschulabschluss gleichwertig anerkannt wurde.  

 

16. Psychagogen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit werden von diesem Tätigkeitsmerkmal nicht erfasst. 
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XXV. – XXXII. (nicht besetzt) 
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XXXIII. Mitarbeiter in (erz-)bischöflichen Presse- und Medienstellen sowie in Rundfunk-, 
Print- und/oder Online-Redaktionen für die (erz-)diözesane Öffentlichkeitsarbeit  

Entgeltgruppe 2 

Mitarbeiter mit einfachen Tätigkeiten, die keine einschlägige Berufsausbildung erfordern und ohne 
Vorkenntnisse nach detaillierter Anleitung und kurzer Einarbeitung unmittelbar ausgeführt werden 
können.  

Entgeltgruppe 3 

Mitarbeiter mit einfachen Tätigkeiten, die nach Anleitung ausgeführt werden und Kenntnisse und 
Fähigkeiten erfordern, die teilweise auch in einer Berufsausbildung vermittelt werden. 
(z.B. Assistent in Produktion/Technik) 

Entgeltgruppe 5 

Mitarbeiter mit Tätigkeiten, die nach Anweisung innerhalb eines klar abgegrenzten Aufgabengebiets 
selbständig ausgeübt werden und Kenntnisse voraussetzen, wie sie nach einer abgeschlossenen 
Berufs- oder Fachausbildung erwartet oder durch vergleichbare Berufserfahrung erworben werden. 
(z.B. Techniker, Cutter, Studiohandwerker, Redaktionsassistent, Online- und Multimedia-Gestalter) 

Entgeltgruppe 8 

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 5 in Tätigkeiten, die mit erhöhter Selbständigkeit und Verantwortung 
verbunden sind oder zusätzliche Fachkenntnisse erfordern 
(z.B.  Techniker, Redaktionsassistenten) 

Entgeltgruppe 9c 

Mitarbeiter in Tätigkeiten, bei denen schwierige und/oder komplexe Aufgaben im Rahmen 
allgemeiner Vorgaben ausgeführt werden und Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzen, die in einer 
Berufsausbildung (mit Volontariat) und anschließender mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung 
erworben werden. 
(z.B. Techniker, Ingenieur, Redakteur, Online-Redakteur) 

Entgeltgruppe 11 

Mitarbeiter in Tätigkeiten, bei denen schwierige und/oder komplexe Aufgaben innerhalb definierter 
Rahmenbedingungen ausgeführt werden Kenntnisse und Fähigkeiten voraussetzen, die in der Regel 
durch eine qualifizierte Berufsausbildung, langjährige praktische Berufserfahrung und zusätzliche 
Ausbildungsgänge oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium (mit Volontariat) erworben werden. 
Mit der Tätigkeit kann fachliche Weisungsbefugnis verbunden werden. 
(z.B. Referent, Techniker, Ingenieur, Redakteur, Online-Redakteur, Pressesprecher) 

Entgeltgruppe 13 

Mitarbeiter der Entgeltgruppe 11 in Tätigkeiten, die in hohem Maße die Fähigkeit zur Disposition 
von Arbeitsabläufen oder besondere künstlerische Fähigkeiten erfordern und Kenntnisse 
voraussetzen, die in der Regel durch ein abgeschlossenes Hochschulstudium (mit Volontariat) 
erworben werden. Mit der Tätigkeit kann Weisungsbefugnis für Einzelne und/oder kleine Gruppen 
verbunden werden. 
(z.B. Referent, Ingenieur, Redakteur, Online-Redakteur, Pressesprecher) 
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Teil C  Kirchenspezifische Tätigkeitsmerkmale 

 

1. Mitarbeiter im pastoralen Dienst  

Vorbemerkung 

Die nachfolgenden Tätigkeitsmerkmale sind anzuwenden auf diejenigen Mitarbeiter, die (Teil-) 
Aufgaben in der Gemeindepastoral bzw. in der kategorialen Seelsorge bzw. in den (erz-) 
bischöflichen Verwaltungen (Ordinariaten) wahrnehmen. 

 

Entgeltgruppe 7 

Mitarbeiter mit zwei-/dreijähriger erfolgreich abgeschlossener, förderlicher Berufsausbildung und 
theologischer Zusatzqualifikation und entsprechender Tätigkeit.14 

Entgeltgruppe 8 

Mitarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung in einem sozialen, pädagogischen oder 
pflegerischen Beruf und theologischer Zusatzqualifikation und entsprechender Tätigkeit.14  

Entgeltgruppe 9a 

Mitarbeiter mit erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung in einem sozialen, pädagogischen oder 
pflegerischen Beruf und theologischer Zusatzqualifikation und entsprechender Tätigkeit, deren 
Tätigkeit überwiegend selbständige Leistungen erfordert.14 

Entgeltgruppe 9b 

1. Gemeindeassistenten mit kirchlicher Anerkennung (1. Dienstprüfung) und entsprechender 
Tätigkeit. 

2. Mitarbeiter mit abgeschlossener theologischer Hochschulbildung und pädagogischer 
Zusatzqualifikation und entsprechender Tätigkeit.14 

3. Mitarbeiter mit abgeschlossener pädagogischer Hochschulbildung und theologischer 
Zusatzqualifikation und entsprechender Tätigkeit.14  

4. Mitarbeiter mit abgeschlossener theologischer Hochschulbildung und entsprechender 
pastoraler Tätigkeit, in Vorbereitung auf und vor Abschluss einer durch diözesane Regelung 
festgelegten bistumsinternen Dienstprüfung. 

Entgeltgruppe 10 

1. Gemeindereferenten mit kirchlicher Anerkennung (2. Dienstprüfung) und entsprechender 
Tätigkeit. 

                                                 
14 Liegt die in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte Zusatzqualifikation noch nicht vor, wird in Abweichung von § 16 
DVO und Ziffer 2 der Grundsätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) die Stufenlaufzeit des Mitarbeiters 
solange ausgesetzt, bis die geforderte Zusatzqualifikation erworben wurde. Die jeweils geforderte Zusatzqualifikation 
wird in diözesanen Regelungen festgelegt. 
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2. Mitarbeiter mit abgeschlossener theologischer Hochschulbildung nach Erwerb der 
Zusatzqualifikation für die jeweilige Stelle und entsprechender pastoraler Tätigkeit nach 
erfolgreichem Abschluss einer durch diözesane Regelung festgelegten bistumsinternen 
Dienstprüfung. 

3.  Mitarbeiter mit abgeschlossener Hochschulbildung und theologischer Zusatzqualifikation 
ohne zweite Dienstprüfung in Stellen mit herausragender Bedeutung.14 

Entgeltgruppe 11 

1. Gemeindereferenten mit kirchlicher Anerkennung (2. Dienstprüfung) überwiegend mit 
Tätigkeiten im überpfarrlichen Bereich, die von herausragender Bedeutung sind und den Erwerb einer 
Zusatzqualifikation voraussetzen14a,15.  

2. Gemeindereferenten mit kirchlicher Anerkennung (2. Dienstprüfung) 

a) deren Tätigkeit sich überwiegend durch besondere Schwierigkeit oder besondere Bedeutung 
aus EG 10 Fallgruppe 1 heraushebt, nach Erwerb der entsprechenden Zusatzqualifikation14a 

oder  

b) die Tätigkeiten mit besonderer Verantwortung gemäß diözesaner Regelung wahrzunehmen 
haben, die den Erwerb einer Zusatzqualifikation voraussetzen.14a 

3. Pastoralassistenten mit abgeschlossener theologischer wissenschaftlicher Hochschulbildung 
oder einer vom (Erz-)Bistum als vergleichbar anerkannten Ausbildung und entsprechender Tätigkeit. 
 
4. Mitarbeiter mit abgeschlossener theologischer wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender pastoraler Tätigkeit, in Vorbereitung auf und vor Abschluss einer durch diözesane 
Regelung festgelegten bistumsinternen Dienstprüfung. 

Entgeltgruppe 12 

Mitarbeiter mit abgeschlossener theologischer wissenschaftlicher Hochschulbildung nach Erwerb der 
Zusatzqualifikation für die jeweilige Stelle und entsprechender pastoraler Tätigkeit ohne zweite 
Dienstprüfung.14 

Entgeltgruppe 13 

1.  Pastoralreferenten mit kirchlicher Anerkennung (2. Dienstprüfung) und entsprechender 
Tätigkeit. 

2. Mitarbeiter mit abgeschlossener theologischer wissenschaftlicher Hochschulbildung nach 
Erwerb der Zusatzqualifikation für die jeweilige Stelle und entsprechender pastoraler Tätigkeit nach 
erfolgreichem Abschluss einer durch diözesane Regelung festgelegten bistumsinternen 
Dienstprüfung.14a 

                                                 
14a Die im Tätigkeitsmerkmal geforderte Zusatzqualifikation bezieht sich auf die spezifische (fachlich-inhaltliche) 
Ausrichtung der jeweiligen Stelle. Es geht um eine nachhaltige Erweiterung der fachlichen Kompetenzen. Liegt diese 
Zusatzqualifikation (noch) nicht vor, erfolgt die Eingruppierung in die nächst niedrigere Entgeltgruppe, bis die geforderte 
Zusatzqualifizierung erworben ist. Die jeweils geforderte Zusatzqualifikation wird in diözesanen Regelungen festgelegt.  
15 In den diözesanen Regelungen des Erzbistums Hamburg kann für Stellen, die zusätzlich mit diözesaner und 
herausgehobener Verantwortung versehen sind, die Gewährung einer Zulage oder die Eingruppierung in Entgeltgruppe 12 
vorgesehen werden. 
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3.  Mitarbeiter mit abgeschlossener theologischer wissenschaftlicher Hochschulbildung nach 
Erwerb der Zusatzqualifikation für die jeweilige Stelle und entsprechender pastoraler Tätigkeit ohne 
zweite Dienstprüfung in Stellen mit herausragender Bedeutung.14a 

Entgeltgruppe 14  

Pastoralreferenten mit kirchlicher Anerkennung (2. Dienstprüfung) an Stellen mit herausragender 
Bedeutung nach Erwerb der Zusatzqualifikation für die jeweilige Stelle entsprechend diözesaner 
Regelung und entsprechender Tätigkeit.14a 
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2. Mitarbeiter in liturgischen Diensten 

Entgeltgruppe 2 

Küster mit entsprechender Tätigkeit ohne fachbezogene Qualifizierung. 

Entgeltgruppe 3 

Küster mit fachbezogener Qualifizierung oder entsprechender Erfahrung und entsprechender 
Tätigkeit. 

Entgeltgruppe 4 

Küster mit fachbezogener Qualifizierung oder entsprechender Erfahrung mit schwierigen Tätigkeiten. 

Entgeltgruppe 5 

Küster, deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert, mit abgeschlossener, mindestens 
dreijähriger förderlicher Berufsausbildung sowie sonstige Mitarbeiter, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

Entgeltgruppe 6 

Küster der Entgeltgruppe 5, die besondere liturgische Tätigkeiten ausüben wie den Küsterdienst bei 
regelmäßigen Pontifikalgottesdiensten und bei Diakonats- und Priesterweihen, sowie die Betreuung 
von hochwertigen Kunstgegenständen und das Durchführen von Besucherführungen. 
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3. Kirchenmusiker 

Entgeltgruppe 3 

Kirchenmusiker mit entsprechender Tätigkeit ohne Examen oder kircheneigene Prüfung. 

Entgeltgruppe 5 

Kirchenmusiker in der Pfarrei mit D-Examen und entsprechender Tätigkeit als Organist und/ oder 
Chorleiter. 

Entgeltgruppe 8 

Kirchenmusiker in der Pfarrei mit C-Examen und entsprechender Tätigkeit als Organist und/ oder 
Chorleiter. 

Entgeltgruppe 10 

Kirchenmusiker in der Pfarrei mit B-Examen und entsprechender Tätigkeit als Organist und/ oder 
Chorleiter, auch mit mehreren Gottesdienstorten. 

Entgeltgruppe 11 

Kirchenmusiker mit B-Examen mit mindestens zu einem Drittel überpfarrlichen Aufgaben in der 
Betreuung und Ausbildung von Organisten und Chorleitern und entsprechender Tätigkeit als Organist 
und/ oder Chorleiter. 

Entgeltgruppe 12 

Kirchenmusiker mit A-Examen mit mindestens 50 % diözesanweiten Aufgaben im 
kirchenmusikalischen Bereich und in der Betreuung und Ausbildung von Organisten und Chorleitern 
und entsprechender Tätigkeit als Organist und/ oder Chorleiter. 

Entgeltgruppe 13 

Kirchenmusiker mit A-Examen an bistumsweit herausgehobenen Kirchen mit künstlerischen 
kirchenmusikalischen Diensten und entsprechender Tätigkeit als Organist und/ oder Chorleiter. 
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4. Bischofsfahrer und Zeremoniar 

Entgeltgruppe 5 

Mitarbeiter in der Kombination von Bischofsfahrer und Zeremoniar mit einer liturgischen 
Zusatzqualifizierung durch das liturgische Institut Trier und die Domschule Würzburg (18 Monate). 
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5. Aufsichten und Führer in sakralen Räumen 

Entgeltgruppe 2 

Kirchenaufsichtskräfte. 

Entgeltgruppe 3 

1.  Kirchenaufsichtskräfte, die Kirchenführungen durchführen. 

2.  Kirchenaufsichtskräfte mit Aufgaben im Verkauf von Informationsmaterial und 
Devotionalien.   

Entgeltgruppe 4 

Kirchenaufsichtskräfte, die nach spezifischen Anforderungen Führungen qualifiziert gestalten. 
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6. Mitarbeiter in Pfarrsekretariat, Pfarrbüro und Pfarrverwaltung 

Es finden die Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale des Teils A Abschnitt I Ziffer 3 Anwendung. 
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7. Lehrkräfte im Religionsunterricht an öffentlichen Schulen im Erzbistum Berlin 

Entgeltgruppe 9 

Lehrkräfte mit einem religionspädagogischen Abschluss im Würzburger Fernkurs und dem 
fachdidaktischen Abschluss im Vorbereitungsdienst (2. Kirchliche Dienstprüfung).16 

Entgeltgruppe 10 

Lehrkräfte mit einem religionspädagogischen Abschluss an einer Fachhochschule (Bachelor) und 
dem fachdidaktischen Abschluss im Vorbereitungsdienst (2. Kirchliche Dienstprüfung). 

Entgeltgruppe 11 

Lehrkräfte mit einem universitären Abschluss (Master, Diplom oder vergleichbar) in 
Religionspädagogik oder Theologie und dem fachdidaktischen Abschluss im Vorbereitungsdienst (2. 
Kirchliche Dienstprüfung). 

Entgeltgruppe 12 

Lehrkräfte mit einem Staatsexamen bzw. mit vergleichbarem Abschluss nach Beendigung eines 
Lehramtsstudiums mit dem Fach katholischer Religion und dem fachdidaktischen Abschluss im 
Vorbereitungsdienst (2. Kirchliche Dienstprüfung). 

 

  

                                                 
16 Lehrkräfte für Katholische Religionslehre, mit 2. Kirchlicher Dienstprüfung, die die Weiterbildung zur „Lehrkraft für 
Katholische Religionslehre“ im Erzbistum Berlin gemäß der „Ordnung zur Regelung der Weiterbildung für Katecheten“ 
vom 8. Mai 1995 erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten eine Zulage, die der Differenz zur entsprechenden Stufe in der 
Entgeltgruppe 10 entspricht. Die Zulagen nehmen an den zukünftigen allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 
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8. Musikpädagogen am Kapellknabeninstitut (KKI) im Bistum Dresden-Meißen 

Vorbemerkungen 

1. Musikpädagogen am KKI sind Mitarbeiter, die   
a)  nach einem achtsemestrigen Studium an einer Musikhochschule oder einer Musikakademie 

die künstlerische Reifeprüfung bzw. die künstlerische Abschlussprüfung bzw. die A-Prüfung 
für Kirchenmusik,  

b)  nach einem mindestens sechssemestrigen Studium an einer Musikhochschule oder einer 
Musikakademie den künstlerischen Teil der künstlerischen Prüfung für das Lehramt am 
Gymnasium bzw. die Teilprüfung Musik in der ersten Staatsprüfung für das Lehramt am 
Gymnasium, 

c)  an einer staatlichen Hochschule für Musik die Prüfung für Diplommusiklehrer, 

d)  eine staatliche Musiklehrerprüfung im Sinne der Rahmenprüfungsordnung für die staatlichen 
Privatmusiklehrer oder eine Prüfung im Sinne der Empfehlung der Kultusministerkonferenz 
über Rahmenbestimmungen für die Ausbildung und Prüfung von Lehrern an Musikschulen 
und selbständigen Musiklehrern, 

e)  eine Prüfung im Sinne des Buchstaben d) gleichwertige Prüfung (z.B. Erste Staatsprüfung für 
das Lehramt an Grund- und Hauptschulen mit dem Wahlfach Musik oder die B-Prüfung als 
Kirchenmusiker) 

mit Erfolg abgelegt haben. 

2.  Die Pflichtstundenzahl für vollzeitbeschäftigte Musikpädagogen am KKI beträgt 30 
Unterrichtsstunden à 45 Minuten.  

 

Entgeltgruppe 9a 

Mitarbeiter in der Tätigkeit von Musikpädagogen. 

Entgeltgruppe 9b 

Musikpädagogen mit entsprechender Tätigkeit.  

Entgeltgruppe 10 

Musikpädagogen in der Tätigkeit von Instrumentallehrern, deren Tätigkeit sich dadurch aus der 
Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass durchschnittlich wöchentlich mindestens acht Unterrichtsstunden 
zu je 45 Minuten  in der studienvorbereitenden Ausbildung zu erteilen sind.17  

 
  

                                                 
17 Die studienvorbereitende Ausbildung setzt voraus, dass die Schüler in mindestens einem Hauptfach und in mindestens 
einem Nebenfach bzw. Ergänzungsfach zur Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung einer Musikhochschule unterrichtet 
werden. 


